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Dienststelle Datum Vorlagen-Nr.: 

FB Jugend, Schule und Sport 20.11.2013 16/1057 

 
Beratungsfolge Sitzungstermin 

Jugendhilfeausschuss 04.12.2013 
  

 
 
Beratungsgegenstand: 
 
Emder Gesamtkonzept zum Kinderschutz 
 
 
 
Beschluss: 
 
Der Jugendhilfeausschuss beschließt das in der Anlage zur Vorlage 16/1057 beigefügte Kon-
zept. 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
B) Entstehen Folgekosten / Einsparungen nach der Umsetzung der Maßnahme?  
 
Erg.-HH Aufwand (ohne AfA)  Von: 01.01.2014 bis dauerhaft  
     Jahresbetrag: nicht bekannt 
 
D) Textfeld für weitere Erläuterungen zu B):  
 
Die Höhe der zu erwartenden Aufwendungen kann nicht beziffert werden, da nicht abgeschätzt 
werden kann, wie viele Fachleistungsstunden für Beratungsfälle § 8 a abgerufen werden. Ein 
Grundbetrag ist im Budget des FB 600 eingeplant, evtl. darüber hinaus erforderliche Mittel sind 
durch den FB 600 bereit zu stellen.  
 
E) Mittelverfügbarkeit / Veranschlagung 
 
Die erforderlichen Haushaltsmittel stehen für das Jahr 2014 beim Produkt 3600001 zur Verfü-
gung.  
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Begründung: 
 
Mit dem Inkrafttreten des Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetzes vom 1.10.2005 
hat der Gesetzgeber einen wichtigen Teil dazu beigetragen, den allgemeinen Schutzauftrag der 
Jugendhilfe aus § 1 Abs. 3 Nr. 2 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII für den Fall der Kindeswohlge-
fährdung zu präzisieren und diesen in § 8 SGB VIII zusammenzufassen. Bezüglich der freien 
Träger der Kinder- und Jugendhilfe werden die Jugendämter in § 8a Abs. 2 SGB VIII dazu ver-
pflichtet, Vereinbarungen mit den Trägern der Kinder- und Jugendhilfe abzuschließen. Dadurch 
soll sichergestellt werden, dass deren Fachkräfte dem Schutzauftrag nach § 8a SGB VIII in ent-
sprechender Weise nachkommen. Alle Personen, die beruflich mit Kindern in Kontakt stehen, 
haben gemäß § 8b SGB VIII Anspruch auf die Beratung durch eine insoweit erfahrene Fach-
kraft.  
 
Durch das Bundeskinderschutzgesetzes (in Kraftgetreten 01.01.2012) wurde u.a. festgelegt, 
dass nicht nur mehr Fachkräfte und Träger der freien Jugendhilfe Anspruch auf Beratung zur 
Gefährdungseinschätzung haben, sondern sich die beraterische Tätigkeit der Kinderschutz-
fachkraft durch die Erweiterung in § 4 des Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinder-
schutz (KKG) und § 8 b Abs. 1 SGB VIII nun auch auf Fälle außerhalb der Jugendhilfe beziehen 
kann.  
 
Dieser Beratungsanspruch wird durch den von der Erziehungsberatungsstelle koordinierten 
Pool an insoweit erfahrenen Fachkräften (im Weiteren auch Kinderschutzfachkräfte genannt) 
sichergestellt. 
 
 
Um zukünftig alle gesetzlich vorgeschriebenen Ablaufverfahren zur Sicherstellung des Schutz-
auftrages nach § 8 SGB VIII und § 4 Absatz 2 KKG sicherzustellen, gründete sich im Januar 
2013 bei der Stadt Emden ein Arbeitskreis, welcher sich im Auftrag des Jugendhilfeausschus-
ses die Erstellung eines Gesamtjugendhilfekonzeptes zum Ziel setzte. Während regelmäßiger 
Treffen des Kreises erfolgte die Erarbeitung des Konzeptes unter Moderation der win2win-
gGmbH Oldenburg.  
 
Bis zum November 2013 war es somit möglich, ein Gesamtkonzept unter der Berücksichtigung 
der Bereiche Kinderschutz, Frühe Hilfen und Ehrenamt mit den entsprechenden Vereinbarun-
gen für die Stadt Emden zu erstellen.  
 
Die hierbei erarbeiteten Handlungsempfehlungen gehen dabei über die Inhalte, welche vom 
Jugendamt als Inhaber des staatlichen Wächteramtes erwartet werden, hinaus.  
Der Stadt Emden geht es um Aufwuchs- und Lebensbedingungen in allen Alters- und Lebens-
lagen. So soll das Netzwerk und der Pool der Kinderschutzfachkräfte weit unterhalb der Ein-
greifschwelle des Jugendamtes als Inhaber des staatlichen Wächteramtes die breite Fachöf-
fentlichkeit und die Fachkräfte zu Themen des Kinderschutzes informieren, sensibilisieren und 
aktivieren. Der Bereich der Prävention wird weit vor dem Bereich der Intervention und Sanktion 
unterstützt. 
Das so erstellte Gesamtkonzept wird dem Jugendhilfeausschuss erstmals am 04.12.2013 mit 
aktuellem Arbeitsstand präsentiert. 
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Auswirkungen auf den Demografieprozess: 
 
Das Konzept hat keine Auswirkungen auf den Demografieprozess. 
 
 
 
Anlagen: 
 
Gesamtkonzept 
Alle anderen Anlagen sind unter www.emden.de einsehbar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.emden.de/
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